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03 Arbeit und Erwerb 

Teilzeiterwerbstätigkeit in der Schweiz 2024 
 

Teilzeit ist bei Frauen fast dreimal häufiger als bei Männern 
 
Im 2.Quartal 2024 arbeiteten 38,7% der Erwerbstätigen Teilzeit, was gegenüber 1991 einer Zunahme 
von 13,3 Prozentpunkten entspricht. Bei Frauen und insbesondere bei Müttern mit Kindern im 
Haushalt ist Teilzeiterwerbstätigkeit stark verbreitet, ebenso bei Personen im ordentlichen 
Rentenalter. Im europäischen Vergleich weist die Schweiz nach den Niederlanden die zweithöchste 
Teilzeitquote auf. Dies sind einige Ergebnisse aus der Publikation «Teilzeiterwerbstätigkeit in der 
Schweiz 2024» des Bundesamtes für Statistik (BFS). 
 
Im 2. Quartal 2024 waren in der Schweiz insgesamt 1,9 Millionen Personen teilzeiterwerbstätig, d.h. zu 
einem Beschäftigungsgrad von weniger als 90%. Dies entspricht einer Teilzeitquote von 38,7%. 
Verglichen mit dem 2. Quartal 1991 stieg die Quote um beachtliche 13,3 Prozentpunkte. Erwerbstätige 
Frauen arbeiten 2,8-mal öfter Teilzeit als Männer (58,4% gegenüber 21,1%), jedoch war die Zunahme 
seit 1991 bei Letzteren ausgeprägter (+13,3 Prozentpunkte gegenüber +9,2 Prozentpunkte bei den 
Frauen).  

Mit dem Alter nimmt die Teilzeiterwerbstätigkeit zu. 15- bis 24-Jährige sind zu 28,2% 
teilzeiterwerbstätig gegenüber 86,3% bei den 65-Jährigen und Älteren (25- bis 39-Jährige: 32,9%; 40- 
bis 54-Jährige: 38,7%; 55- bis 64-Jährige: 42,7%). 

Drei Viertel der erwerbstätigen Mütter arbeiten Teilzeit 

Die Familiensituation übt bei Frauen einen grossen Einfluss auf den Beschäftigungsgrad aus. So sind 
74,9% der Mütter mit Kind im Haushalt teilzeiterwerbstätig (gegenüber 14,3% der Väter in derselben 
Situation). Unabhängig vom Geschlecht sinkt der Teilzeitanteil tendenziell mit zunehmendem Alter des 
jüngsten Kindes: Bei Vätern von 16,4% bei jüngstem Kind unter 4 Jahren auf 10,0% bei jüngstem Kind 
zwischen 13 und 17 Jahren. Bei Frauen entspricht der höchste Wert 79,2%, wenn das jüngste Kind 
zwischen 4 und 12 Jahren alt ist, und er sinkt auf 66,1% mit jüngstem Kind zwischen 18 und 24 
Jahren. 
 
Führungspersonen sind seltener teilzeiterwerbstätig 

Im Jahr 2024 waren 24,0% der Arbeitnehmenden mit Führungsfunktion teilzeiterwerbstätig 
(Arbeitnehmende in Unternehmensleitung oder mit Vorgesetztenfunktion), bei Arbeitnehmenden ohne 
Vorgesetztenfunktion ist dieser Anteil mit 45,5% fast doppelt so hoch. Diese deutliche Differenz lässt 
sich sowohl bei Frauen (44,1% gegenüber 64,7%) als auch bei Männern feststellen (12,1% gegenüber 
24,0%). 
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Ein Drittel der Frauen arbeitet aufgrund von Kinderbetreuungspflichten Teilzeit 

Die Gründe für einen reduzierten Beschäftigungsgrad sind zwischen den Geschlechtern sehr 
unterschiedlich verteilt. 2024 wurde von den Frauen am häufigsten die Kinderbetreuung als 
Teilzeitgrund genannt (32,3% der teilzeiterwerbstätigen Frauen; Männer: 11,8%). «Andere familiäre 
oder persönliche Verpflichtungen» sind bei Frauen ebenfalls deutlich stärker verbreitet als bei 
Männern (11,8% gegenüber 3,8%). Männer nennen im Gegenzug doppelt so oft die «Aus- und 
Weiterbildung» als Teilzeitgrund (14,0% gegenüber 7,7% bei den Frauen). 
 
Frauen sind knapp dreimal häufiger unterbeschäftigt als Männer 

Im Jahr 2024 waren 254 000 unterbeschäftigte Teilzeiterwerbstätige zu verzeichnen, d.h. Personen 
die mehr arbeiten möchten und die innerhalb von drei Monaten für einen höheren Beschäftigungsgrad 
verfügbar wären. Frauen sind mit einer Unterbeschäftigungsquote (Anteil Unterbeschäftigte an der 
Erwerbsbevölkerung) von 7,5% häufiger betroffen als Männer (2,8%). Während unterbeschäftigte 
Männer mehrheitlich den Wunsch nach einer Vollzeittätigkeit äussern (63,4%; Frauen: 44,1%), ist bei 
Frauen der Wunsch nach Erhöhung des Teilzeitpensums stärker ausgeprägt (55,9%; Männer: 36,6%). 
 
Schweiz liegt im europäischen Vergleich an zweiter Position hinter den Niederlanden 

Im europäischen Vergleich nimmt die Schweiz bezüglich Teilzeiterwerbstätigkeit eine Spitzenposition 
ein. Mit einer Teilzeitquote von 41,5% wird sie nur von den Niederlanden übertroffen (42,8%; 
internationale Definition, d.h. Beschäftigungsgrad von weniger als 100%). Im europäischen Schnitt 
arbeiten 18,7% der Erwerbstätigen Teilzeit. In den Nachbarländern der Schweiz ist Teilzeit sehr 
unterschiedlich verbreitet (Österreich: 31,3%; Deutschland: 30,6%; Frankreich: 17,5%; Italien: 17,0%). 
Die tiefsten Werte sind für Bulgarien (1,7%), Rumänien (3,2%), Kroatien (3,8%) und die Slowakei (4,6%) 
zu verzeichnen.  
 
 
 
 
 

Auskunft 
Silvia Perrenoud, BFS, Sektion Arbeit und Erwerbsleben,  
Tel.: +41 58 463 66 32,  E-Mail: silvia.perrenoud@bfs.admin.ch 
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch 
 
Weiterführende Informationen und Publikationen: www.bfs.admin.ch/news/de/2025-0478  
Statistik zählt für Sie: www.statistik-zaehlt.ch/ 
Abonnieren des NewsMails des BFS: www.news-stat.admin.ch 
BFS-Internetportal: www.statistik.ch 

Verfügbarkeit der Resultate 
Diese Medienmitteilung wurde auf der Basis des Verhaltenskodex der europäischen Statistiken 
geprüft. Er stellt Unabhängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht der nationalen und 
gemeinschaftlichen statistischen Stellen sicher. Die privilegierten Zugänge werden kontrolliert und 
sind unter Embargo. 
 
Das Staatssekretariat für Migration (SEM), das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und das 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hatten drei Arbeitstage vor der Veröffentlichung 
beschränkt, kontrolliert und unter Einhaltung einer Sperrfrist Zugang zu den statistischen 
Informationen der vorliegenden Medienmitteilung.  

mailto:silvia.perrenoud@bfs.admin.ch
mailto:media@bfs.admin.ch
https://www.bfs.admin.ch/news/de/2025-0478
https://www.statistik-zaehlt.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/kontakt/newsmail-abonnement.html
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Methodischer Anhang 

Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
 
Die SAKE ist eine Stichprobenerhebung bei den Haushalten, die seit 1991 jährlich vom Bundesamt für 
Statistik (BFS) durchgeführt wird. Sie beschreibt die Struktur und die Entwicklung der 
Erwerbsbevölkerung sowie das Erwerbsverhalten in der Schweiz. Im Hinblick auf die internationale 
Vergleichbarkeit stützt sich das BFS auf die Empfehlungen des ILO und auf die Normen von Eurostat 
zu den Arbeitskräfteerhebungen.  
Von 1991 bis 2009 erfolgte die Befragung nur im 2. Quartal. Gemäss dem bilateralen 
Statistikabkommen zwischen der Schweiz und der EU wird die SAKE heute kontinuierlich geführt, um 
Quartalsindikatoren zum Arbeitsangebot zu produzieren. Die Quartalsergebnisse der SAKE werden 
seither im Rahmen einer vierteljährlichen Medienmitteilung veröffentlicht. Die Jahresergebnisse der 
SAKE mit detaillierteren Zahlen insbesondere zur Entwicklung der Arbeitsbedingungen und zur 
soziodemografischen Struktur der Bevölkerung sind Gegenstand einer separaten Medienmitteilung.  
Die SAKE wird von einem privaten Marktforschungsinstitut im Auftrag des BFS durchgeführt. Die 
jährliche Basisstichprobe umfasst seit 2010 rund 100 000 Interviews pro Jahr. Sie wird ergänzt durch 
eine Spezialstichprobe von rund 20 000 Interviews mit Ausländerinnen und Ausländern. 
Grundgesamtheit der SAKE ist die ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.  
Von 1991 bis 2020 war die SAKE eine Telefonerhebung. Seit 2021 handelt es sich um eine 
Multimode-Erhebung (Erhebung per Internet/per Telefon), bei der die Befragung per Internet 
privilegiert wird. 
 

 
  



Medienmitteilung BFS 

 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK BFS, ESPACE DE L'EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL 4 
 

 
 

 

Wichtige Definitionen 

Erwerbstätige  
Als Erwerbstätige gelten Personen im Alter von mindestens 15 Jahren, die während der 
Referenzwoche  
– mindestens eine Stunde gegen Entlöhnung gearbeitet haben; oder  
– trotz zeitweiliger Abwesenheit von ihrem Arbeitsplatz (wegen Krankheit, Ferien, 
Mutterschaftsurlaub, Militärdienst usw.) weiterhin eine Beschäftigung als Selbstständigerwerbende 
oder Arbeitnehmende hatten; oder  
– unentgeltlich im Familienbetrieb mitgearbeitet haben. 
 
Unterbeschäftigte  
Als Unterbeschäftigte gelten erwerbstätige Personen,  
– die normalerweise eine kürzere Arbeitszeit als 90% der betriebsüblichen Arbeitszeit aufweisen; und  
– die mehr arbeiten möchten; und  
– die innerhalb von drei Monaten für eine Arbeit mit erhöhtem Pensum verfügbar wären. 
 
Vollzeit-/Teilzeiterwerbstätige  
Als Vollzeitarbeitende gelten alle erwerbstätigen Personen mit einem Beschäftigungsgrad von 
mindestens 90%. Bei Personen mit einem tieferen Beschäftigungsgrad wird zwischen Teilzeit I und 
Teilzeit II unterschieden: 
– Teilzeit I: Beschäftigungsgrad von 50 bis 89%; 
– Teilzeit II: Beschäftigungsgrad unter 50%  
 
Auf internationaler Ebene ist die Schwelle für Teilzeitbeschäftigung höher: alle Beschäftigungsgrade 
unter 100% gelten als Teilzeitbeschäftigung. 
 
Ständige Wohnbevölkerung  
Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit Hauptwohnsitz 
in der Schweiz sowie die ausländischen Staatsangehörigen mit einer Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung für mindestens zwölf Monate (Ausweis B oder C oder Legitimationskarte 
des EDA, d. h. internationale Funktionäre, Diplomat/-innen und deren Familienangehörige), 
ausländische Staatsangehörige mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) für eine kumulierte 
Aufenthaltsdauer von mindestens zwölf Monaten sowie Personen im Asylprozess (Ausweis F, N oder 
S) mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens zwölf Monaten. Obwohl sie zur ständigen 
Wohnbevölkerung gemäss Definition der neuen Volkszählung (vgl. Art. 2 Bst. d der 
Volkszählungsverordnung, SR 431.112.1) gehören, werden Diplomatinnen bzw. Diplomaten und 
internationale Funktionärinnen bzw. Funktionäre (einschliesslich deren Familienangehörige) sowie 
Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens zwölf Monaten in der 
SAKE nicht erfasst. 
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